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2127-1-1-G 

Verordnung 
zur Änderung der 

Bestattungsverordnung 

vom 11. März 2021 

Auf Grund des Art. 15 und des Art. 16 des Bestat
tungsgesetzes (BestG) in der in der Bayerischen Rechts
sammlung veröffentlichten bereinigten Fassung (BayRS 
2127-1-G), das zuletzt durch§ 1 des Gesetzes vom 2. Au
gust 2016 (GVBI. S. 246) geändert worden ist, verordnet 
das Bayerische Staatsministerium für Gesundheit und 
Pflege: 

§ 1

Änderung der 
Bestattungsverordnung 

Die Bestattungsverordnung (BestV) vom 1. März 
2001 (GVBI. S. 92, 190, BayRS 2127-1-1-G), die zuletzt 
durch Verordnung vom 8. April 2020 (BayMBI. Nr. 191) 
geändert worden ist, wird wie folgt geändert: 

1. § 1 wird wie folgt geändert:

a) Abs. 1 wird wie folgt geändert:

aa) In Satz 1 wird die Angabe ,,(Art. 2 BestG)" 
durch die Wörter ,,(Art. 2 des Bestattungsge
setzes - BestG)" ersetzt. 

bb) In Satz 2 Nr. 1 Buch.st. c wird die Angabe 
„BGB" durch die Wörter „des Bürgerlichen 
Gesetzbuches" ersetzt. 

b) In Abs. 2 wird das Wort „Absatz" durch die Anga
be „Abs." ersetzt.

2. In § 2 Abs. 2 wird das Wort „Absatz" durch die Anga
be „Abs." ersetzt.

3. § 3 wird wie folgt geändert:

a) Abs. 1 wird wie folgt geändert:

aa) In Satz 1 werden nach dem Wort „vorzu
nehmen" die Wörter „und darüber eine 
Todesbescheinigung auszustellen" einge
fügt. 

bb) Folgender Satz 4 wird angefügt: 

„4Der Arzt darf die Todesbescheinigung erst 
ausstellen, wenn er an der Leiche zumindest 
ein sicheres Anzeichen des Todes festge
stellt hat." 

b) Abs. 2 wird aufgehoben.

c) Der bisherige Abs. 3 wird Abs. 2.

d) Der bisherige Abs. 4 wird Abs. 3 und in Satz 3
wird das Wort „Absatz" durch die Angabe „Abs."
ersetzt.

e) Der bisherige Abs. 5 wird Abs. 4 und wie folgt
gefasst:

,,(4) 1 Die Todesbescheinigung ist, vorbehalt
lich des § 4 Abs. 1 Satz 2, unverzüglich dem 
Veranlasser der Leichenschau auszuhändigen. 
2Dieser oder ein beauftragtes Bestattungsun
ternehmen hat die Todesbescheinigung unver
züglich dem zuständigen Standesamt zuzulei
ten. 3Das Standesamt gibt den zum Verbleib 
bei der Leiche vorgesehenen Durchschlag des 
nicht vertraulichen Teils der Todesbescheini
gung, auf dem die Beurkundung des Sterbefalls 
oder die Zurückstellung der Beurkundung nach 
§ 7 Abs. 1 Satz 1 der Personenstandsverord
nung (PStV) vermerkt wurde, zurück. 4Sorgt der
Empfänger nicht selbst für die Bestattung, hat
er den Durchschlag nach Satz 3 dem zur Be
stattung Verpflichteten oder, wenn dieser nicht
erreichbar ist, der Gemeinde zuzuleiten. 5Das
Standesamt übermittelt die übrige Todesbeschei
nigung dem zuständigen Gesundheitsamt. 6In
den Fällen des Abs. 3 gilt Satz 1 entsprechend.
7Derjenige, der die Leichenschau veranlasst
hat, hat die vorläufige Todesbescheinigung dem
Arzt zu übergeben, der die vollständige Leichen
schau vornimmt. 8Die vorläufige Todesbescheini
gung darf nicht an das Standesamt weitergeleitet
werden."

f) Die bisherigen Abs. 6 und 7 werden die Abs. 5
und 6.

4. § 4 wird wie folgt geändert:
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